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nıcht haltbar. So sehe ich keine M6öglichkeit, zwischen Luthers Auffassung undder Lehre VO:  — Irient unter Wahru der beiderseitigen Positionen ine völligeEinigung erzielen, uch nıcht urch Aufdeckung verschiedener Denkstruktu-
Ausdruck hier gelten lassen wıll Zweifellos den
TI Damıiıt sind WIr be1 der dritten Frage, der hermeneutischen, wWenn Inan den

ken Augustinus, T’homas,Bellarmin und Scheeben gleichsam willkürlic einige Namen herauszu-greifen in verschliedenen Bahnen. Warum sollte zwıischen Ihomas und Luthernicht äihnliche Verschiedenheiten geben? Der Unterschied zwischen existentiellerun: saplentialer Theologie läßt ber die Frage offen, wortrin denn dieser Unterschiedbestehe, 11n sapıentiale Theolog1ie LUr ine Form der ex1istentiellen istSollte INa  m nicht einfacher CN Luther ist Prediger, 'Thomas Wıssenschaftler?
durchaus weıltertreiben, ob denn zwıischen Irient und Luther verschiedene Denk-
Aber dann geht nicht mehr Denkstrukturen. Man darf ber die Frage
strukturen die nach den geklärten Mißverständnissen verbleibenden Unstimmig-keiten erklären und beheben könnten. Das Mu. sorgfältig untersucht werden, VOTL
allem deshalb, weıl ine lehramtliche Definition 1in einer Sachaussage, die verbind-
lich ist, gleichzeitig ine Sprachregelung der Aussageweise vornehmen kann, die
nıcht in dem gleichen 1Inn WwI1e die Sachaussage selbst VO:  - der kirchlichen ehr-
entscheidung gedeckt wird und bisweilen den Zeitgenossen selbst als solche nıcht
bewußt wird. Es kommt VOoT, daß ine geschichtliche Entwicklung fatsam oder
notwendig erscheinen läßt, für einen definierten Glaubensinhalt ein Sprach-gewand suchen. Die letztverbindliche Wahrheitsinstanz be1 diesem Bemühen
ist ber nıiıcht der relig1öse Vollzug seine Bedeutung bleibt unbestritten
sondern das Lehramt des Jahrhunderts, in dem die LEUEC Kage einer Entschei-
dung drängt.

lermit sind 1Ur einige Probleme genannt,. Wır mussen dem Verft. dankbar se1in,
daß diese methodischen Überlegungen Zurfr Diskussion gestellt hat. Es ist heute
notwendig, S1e ofiten eNNeEN und erortern. Wır stimmen daher dem Satz Z
den in einer anderen Veröffentlichung geschrieben hat ‚„„Denn 1nnn und
Bedeutung geduldiger ökumenisch-theologischer Arbelt, die sıch keine An-
strengung des Begriftes CISDAaT, kannn 1n der gegenwärtigen Stunde der Kıiırche
niıemand mehr zweifeln.“‘“ Becker,

Persson, Per Erik; Kepraesentatio C hristz. Der Amtsbegriff IM der NEHETEN Batho-
ischen T’heologie. Berechtigte Übersetzung 4a4us dem Schwedischen VO:  $ erbert
Petersen un Hans Geißer (Kirche und Konfession, 10) Gr 80 5 Göttingen
1966, Vandenhoeck.
In diesem sechr gut A2uUS dem Schwedischen übersetzten uch werden die viel-

fältigen un! mannigfachen Differenzierungen im katholischen Verständnis des
geistlichen Amtes mit Sorgfalt und großer Literatur- w1ie Sachkenntnis dargestellt.
Es g1bt allerdings den einen oder anderen Punkt, die katholische Theologie

diesem Thema doch nicht Fanz monolithisch ist, w1e hier erscheint. Mit
Recht allerdings findet der Verft. 1m Gedanken der Christusrepräsentation das
einheitgebende Prinzıp für die Deutung des geistlichen Amtes. Von diesem
Grundgedanken aus vermag die katholische Konzeption VO. geistlichen Amt
uch da verständlich machen, die Einzelaussagen SON: willkürlich un!
Juridistisch erscheinen könnten. Man hätte gerade deshalb allerdings gewünscht,
daß der Begriff der Repräsentation mi1t seinen zugleich mysterienhaften (sakra-
mentalen) und doch uch rechtlichen, zugleich charismatischen und doch uch
institutionellen Elementen einer eingehenderen Untersuchung gewürdigt worden
ware. Es hätte sich dann uch ergeben, daß Repräsentation im 'all der Dar-
stellung des Kreuzesopfers in der Eucharistiefeier nıcht einfach von derselben Art
ist wIıe die Repräsentation Christi 1m Amtsträger (91 ff.), der daß die Repräsen-
tatıon (sottes durch Christus un uch durch den mitsträger anderer Art ist als
die Repräsentation Christ1 im Amtsträger, oder daß die Repräsentation der
Gemeinde durch den Amtsträger VOTLr Gott andTCS ist als die Repräsentation
Christi durch den Amtsträger VOFLFr der Gemeinde. uch der Unterschied VO:  -

Repräsentation und Kooperation (122 ware dann deutlicher darzustellen
ZEWESEN.
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Im Kap wırd aus  ZE: VO Verhältnis Christ1i und der Kıiırche. DBe1l derkorrekten Darstellung des katholischen Verständnisses der Kirche als einer Art„Ausweitung‘‘ der Menschwerdung und der Verbindung der Heilsaufgaben derKıirche MI1t denen Christi, hütet sich der Verf. erfreulicherweise VOrTr dem be1evangelischen Theologen verbreiteten Miıßverständnis, die katholische Ekklesio-logie identifiziere die Kırche mit Christus. Gerade deshalb aber, weıl VOT diesemMißverständnis n  9 ist nıcht sechr glücklich, wenn selbst die Verbindungder Sendung der Kırche Mmi1t derjenigen Christi mit dem Wort ‚„‚Identität“‘ bezeich-
net Wenn die katholische Theologie den Inhalt der Amter der Kıiırche VO: Inhaltder Amter Christi her bestimmen sucht, kann das wohl als Teilhabe verstandenwerden, nicht ber eigentlich als Identität. Das Kapitel ist dem Verhältnis Christ1
ZUF Kırche und umgekehrt gew1ldmet. Das Ist, wI1ie uch der Vert we1iß, nıchtdasselbe WI1E das Verhältnis des geistlichen Amtes Christus; denn Kırche istnıcht 1Ur das geistliche Amt Dennoch wird der Eındruck nıcht vermieden, als
WE sich be1 der Kıiırche ‚,als einem UOrgan, das Christi eigene Sendung fort-SC nıcht 1LUFr „primär Ine Aussage über die Amtsträger der Kırche handle**(19) schon das kann Iinan einfach nicht gCNM, WEn Inan nıcht zuerst erklärt,wIie 1119  $ das Wort Aprimärt versteht sondern als identifiziere die kaholischeÄmterlehre Amt Kirche. Wie schwierig ist, in der Darstellung des Verhält-nIsSses des kirchlichen geistlichen Amtes Christus weder nach der einen nochnach der anderen Seite durch zugespitzte Aussagen mißverständlich werden,zeigt siıch auch, wWenNnn der Verft. mehrfach mit der Vorstellung einer ‚„ Verlänge-rung“‘, ‚ Weiterführung‘‘, „Zu-Ende-Führung“ der Aufgaben Christı durch dasgeistliche Amt 1n der Kirche arbeitet und dadurch den Eindruck erwecken kann,als ob das Wirken des kirchlichen Amtes die Stelle des irkens Christi geSsetZtwird, WwWwas dann allerdings korrigiert wıird durc Aussagen W1E diese: ‚„‚Christusselbst vollführt se1in Werk durch seine Repräsezugespitzt und daher mıiıßverständlich ist abı

ntanten au Erden‘“‘ (23) Ebenso
r’ wenn geEsagt wird, ‚„die VO: ihm(dem Amtsträger) ausgeführten Werke sind iıhrem Inhalt nach nıchts anderes alsChristi eigenes Werk‘“‘ ‚„‚Nıchts anderes‘‘ ertweckt den KEindruck, als se1 daseigene Wirken des menschlichen AmtsträSCIS ausgeschaltet oder bedeutungslos.Das Kap behandelt ‚‚das Amt Christi un das Amt der Kirche*‘‘. Hıer wirddie Parallele der Dreiheit der Amter Christi un! der Kirche au: die Lehre VO derRepräsentation Christi in seinen Heıilsfunktionen durch das gelstliche Amtzurückgeführt. Es wäre hier gut SCWESCH, nıcht 11uUur zeigen, daß die heute sehrselbstverständlich in der katholischen Theologie praktizierte Dreiteilung der

mmter iIne noch gat nicht sehr alte Ablösung der ursprünglichen Zweiheit derAÄmter ist, sondern daß uch versucht worden wäre, das Verhältnis der drei Ämterder ursprünglichen Z weiheit darzustellen. In der katholischen Ämtertheologiebemüht siıch heute recht stark, dieses Verhältnis herauszuarbeiten. Be1i derDarstellung der doppelten Rıchtung der Repräsentation die RepräsentationGottes VOTr den Menschen und die der Menschen VOrTr (sott unterläuft dem Verf.mehrfach ine das („anze verundeutlichende Verwechslung. Er spricht VO:  —Kepräsentation (Gottes und damit Christi, die der Amtsträger verwirklichenhabe. Dabe!i wird nıcht genügend berücksichtigt, daß hier erstens wel verschie-dene erständnisweisen VO: Repräsentation vorliegen, und daß zweilitens dieFunktion des kirchlichen Amtsträgers nicht die einer Repräsentation Christi unddamit (sottes VOor der Gemeinde einerseits un! der Gemeinde anderseits VOorChristus und (ott ist, sondern daß der Amtsträger gerade dadurch, daßRepräsentant Christi ist, der 9  O:die Menschen VOLT Gott
Christi agıt““, Gott VOrTFr den Menschen und

Das Kap spricht VO "Thema „Amtsträger und Laten‘‘. Hier wird VO: derWarnung aus.  angen, Amt und Kıirche identifizieren. Und für alle drei Ämterwiıird die gerade uch VO: Zweiten Vatiıkanischen Konzil stark betonte (Gemein-samkeit herausgearbeitet. Ks ware deshalb gut SCWESCH, darauf hinzuweisen, daßdas Konzil den Ausdruck „allgemeines Priestertum“‘“ durch „gemeinsames Priester-tum  c ersetzt hat. Vielleicht MU. INa  - wohl ARDE gn’ daß die Aufteilung 1in‚„„lehrende‘“‘ und ‚„„hörende‘‘ Kırche auf geistliches Amt und Laientum einfachnıcht möglich ISt:. Gehören doch die Träger des gelistlichen Amtes immer uch
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gleichzeitig ZUr hötrenden Kirche, un kann Inan doch die Teilnahme Lehren
in der Kirche den Laten nıcht einfachhin absprechen.

Im letzten Kapıtel, das den Repräsentationsgedanken 1im Zusammenhang derChristologie und der Heilslehre darstellt, findet sich ine Zanze Reıihe VO  - ein-
seitigen un! irreführenden Aussagen, denen hier 1Im einzelnen nıcht weiter nach-

werden soll. „Erlösung als Cooperatio““ ist war eın Gedanke, 1in den
die evangelische Theologie das katholische Verständnis SCrn kleidet, der ber schr
leicht miliverstanden werden kann Der Repräsentationsgedanke ist nicht
einfach auf ine LAinıe mit der Cooperatio stellen. Die Bezeichnung der Kirche
als „„zwelte menschliche Natur Christi“® die Bemerkungen, daß die Hier-
archie ‚, VOLI diesem Leibe der Kırche da ist und unabhängig VO  e ihm besteht“‘
(e und daß die Amtsträger den „einen VO:  . der übrigen Kirche abgesondertenStand bılden die Behauptung ferner einer ‚„„unverrückbaren Grenze zwischen
‚Ecclesia docens‘ und ‚Ecclesia discens‘ oder schließlich die Formulierungen,daß die Hierarchie ‚allein die Kirche bildet, denn 1n Form und infolge ihrer
Vollmachten ist die Kirche potentiell, auf Verwirklichung hin, mitgesetzt‘‘
und daß sich die Amtsträger im entrum der Kıiırche befinden und noch
manche anderen Aussagen des Vert.s sind nicht tTel VO:  a Verzerrung. Es ware
uch besser ZSCWESCNH, die 11UT7r andeutenden Hınweise auf die Mariologie gerade im
Zusammenhang mi1it der Thematık des Buches vermeiden (163 f.) Denn da
handelt siıch nıcht ine Parallele ZU Amtsverständnis. Es hätte 7zudem ITnNSst
zı  II werden mussen, mit welcher Bewußtheit das Z.weite Vatikanische
Konzıl die Anwendung des Begriffes ‚corredemptri1x‘ auf Marıa vermieden hat

Die Bedenken, die INa  - die Darlegungen des Autors anmelden muß,
beziehen sich demnach VOT HNem darauf, daß nıcht wenige seiner Aussagen nicht
genügend in ihrem ergänzenden Zusammenhang gesehen werden; fehlt nicht
selten innerer Verständlichmachung, daß die Ddätze Oft kategortisch hın-
gestellt werden und für einen nicht sachkennertischen Leser das eigentlich (Gemeinte
verschleiert bleıbt. Dennoch 1st das uch 1ne dankenswerte Arbeit, die 1m anzen
durchaus korrekt wiedergibt, wI1e Ikatholische Theologie iın uch difteren-
zierter als hier geschieht das geistliche Amt versteht.

Semmelroth,

+ Glaube und Rechtfertigung bei Thomas Stapleton (Konfessions-
kundliche und kontroverstheologische Studien, 21) Gr. 80 394 S:} Paderborn
1967, Bonitacıius. Ln 45.—
Während der etzten Jahre zeigt sich offenkundig ein wachsendes Interesse für

Leben und Werk des Thomas Stapleton (1535—-1598), der als der bedeutendste
katholische Kontroverstheologe 1in England unmittelbar nach der Reformation
hervorgetreten iSst. Den Anfang machte O” Connel, Thomas Sta leton anı
the Counterreformation (London dann folgte Schützeiche mit einer
thematischen Untersuchung SCI1 Gegenstand der kirchlichen ehr-

un! nunmehr schließt sich dieautorität nach Thomas Stapleton | T’'rier 1966]1)
katholisch-theologischen Fakultätvorliegende Arbeit (Habilitationsschrift de

konfessionellen AuseinandersetzungMünchen) a die das Hauptstück der inter
herausgreift, Glaube un Rechtfertigung. Dadurch kommen all die Fragen 1in das
Bliıckfeld, die damals leidenschaftlich erortert wurden un! die uch heute noch,
obschon ın der geläuterten Sicht der Öökumenischen Einstellung, ZuUufr Debatte
stehen. Der historische wIie der systematisch Standpunkt sollen auf diese Weise
geklärt werden.

die aufgeworfene Problematik maß-Zugrunde gelegt ist VOL allem das für
De universa iust!iAcationis doctrina hodie controversa®““gebende Werk Stapletons

(Parıs ber uch die Parallelstellen AUK seinen anderen Schriften (Antidota
Kvangelica und Apostolica, Promptuarıum Catholicu U, m.) werden berück-
sichtigt. Die Arbeıit gliedert sich in dre1 große Abschnitte: Ausgangspunkt
der Lehre VO: der Rechtfertigung, der gef:allene Mensch (53-92); Il Glaube un
Rechtfertigung (93-313 111 Der kklesi0logische Aspekt, die kirchliche Ver-

Am eingehendsten ist dabe1 naturgemäßmittlung der Rechtfertigung€ Kapitel umfaßt: Die Rechtfertigung inder zweiıte Abschnitt, der die folgenden
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